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Teil-Vertrag über IT- Dienst- und Werkleistungen für das Projektmanagement 

und sonstige Personenleistungen 

zwischen  

Donau-Iller-Nahverkehrsverbund-GmbH 

Söflinger Straße 100 

89077 Ulm 

 

Vertragsnummer: [wird ggf. nach Zuschlag ergänzt] 

„Auftraggeber“ 

 

und 

[wird ggf. nach Zuschlag ergänzt] 

 

Vertragsnummer: [wird ggf. nach Zuschlag ergänzt] 

"Auftragnehmer". 

1 Leistungsumfang 

Lfd

. 

Nr. 

Leistung 

(ggf. auch Kategorie, Berater mit 

Erfahrung außerhalb von Studium / 

Ausbildung) 

Ort der 

Leistung 

Beginn 

Leistungszeitraum 

Ende 

Leistungszeitraum/

Termin 

Vergütung 

pro Einheit 

(Personentag, 

Stunden, 

Stück etc.) 

Vergütungsart: 

Aufwand ggf. inkl. 

Obergrenze (OG) 

bzw. Pauschalfestpreis 

1 Initiales Projektmanagement und 

initiale Konfiguration der EAV-

Lösung, gemäß Anlage 2 – 

Leistungsverzeichnis und 

Anlage 6 - Grundsaetzliche Logik 

der EAV bei DING. 

(Diese lfd. Nr. 1 unterliegt nicht der 

Preisanpassung!) 

 Mit Beauftragung  Vergütung:  

pro Einheit: 

☐ nach Aufwand 

☐ … mit OG in 

Höhe von  

☐ … auf Abruf 

☒ Pauschalfestpreis 

gemäß Anlage 5 – 

Preisblatt, lfd. Nr. 1.2. 

2 Softwareentwickler  

(mit mindestens 3 Jahren 

einschlägiger Berufserfahrung) 

 Auf Abruf  Tagessatz 

(8 Stunden) 

gemäß Anlage 5 – Preisblatt, 

lfd. Nr. 3.1. 

3 Softwarearchitekt 

(mit mindestens 5 Jahren 

einschlägiger Berufserfahrung) 

 Auf Abruf  Tagessatz 

(8 Stunden) 

gemäß Anlage 5 – Preisblatt, 

lfd. Nr. 3.2. 

4 Senior Berater 

(mit mindestens 7 Jahre 

einschlägige Berufserfahrung) 

 Auf Abruf  Tagessatz 

(8 Stunden) 

gemäß Anlage 5 – Preisblatt, 

lfd. Nr. 3.3. 

5 Berater 

(mit mindestens 3 Jahre 

einschlägige Berufserfahrung) 

 Auf Abruf  Tagessatz 

(8 Stunden) 

gemäß Anlage 5 – Preisblatt, 

lfd. Nr. 3.4. 
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Lfd

. 

Nr. 

Leistung 

(ggf. auch Kategorie, Berater mit 

Erfahrung außerhalb von Studium / 

Ausbildung) 

Ort der 

Leistung 

Beginn 

Leistungszeitraum 

Ende 

Leistungszeitraum/

Termin 

Vergütung 

pro Einheit 

(Personentag, 

Stunden, 

Stück etc.) 

Vergütungsart: 

Aufwand ggf. inkl. 

Obergrenze (OG) 

bzw. Pauschalfestpreis 

7 Projektleiter 

(mit mindestens 7 Jahren 

einschlägiger Berufserfahrung) 

 Auf Abruf  Tagessatz 

(8 Stunden) 

gemäß Anlage 5 – Preisblatt, 

lfd. Nr. 3.5. 

8 Trainer für Schulungen, 

unabhängig von dem zu 

schulenden Thema 

 Auf Abruf  Tagessatz 

(8 Stunden) 

gemäß Anlage 5 – Preisblatt, 

lfd. Nr. 3.6. 

 

☒  Reisekosten werden nicht gesondert vergütet. 

☐  Reisekosten werden wie folgt vergütet ______. 

☒  Reisezeiten werden nicht gesondert vergütet. 

☐  Reisekosten werden wie folgt vergütet ______. 

 

2 Vertragsbestandteile 

Dieser Vertragstext mit Anlagen des Mantelvertrages sowie die Ergänzenden Vertragsbedingungen für IT-

Dienstleistungen (EVB-IT Dienstleistungs-AGB) in der bei Bereitstellung der Vergabeunterlagen geltenden Fassung 

einschließlich der Muster 1 und 2 sowie nachrangig die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von 

Leistungen (VOL/B) in der bei Bereitstellung der Vergabeunterlagen geltenden Fassung. 

Die EVB-IT Dienstleistungs-AGB stehen unter evb-it.gov.de zur Einsichtnahme bereit. Die VOL/B wurde im 

Bundesanzeiger AT Nr. 178a vom 23. September 2003 veröffentlicht. 

Für alle in diesem Vertrag genannten Beträge gilt einheitlich der Euro als Währung. 

Die vereinbarten Vergütungen verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer, soweit Umsatzsteuerpflicht 

besteht. Die mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Dienstleistungs-AGB definiert. 

3 Sonstige Vereinbarungen 

3.1 Leistungserbringung 

Die Leistungen dieses Teilvertrages erfolgen grundsätzlich nach Dienstleistungsrecht, es sei denn, es ist im 

Einzelfall Werkvertragsrecht vereinbart. Die EVB-IT Dienstleistungs-AGB gelten entsprechend auch für 

Werkleistungen, soweit dem Werkgedanken nicht entgegenstehen. Die Bezahlung von Rechnungen stellt weder ein 

Anerkenntnis noch eine Abnahme der ausgeführten Leistung dar. 

3.2 Projektmanagement 

(1) Das Vorgehensmodell wird durch die Parteien einvernehmlich festgelegt und orientiert sich, an dem durch den 

Auftragnehmer gemäß Nrn. 2 der Anlage 2 – Leistungsverzeichnis vorlegten Vorschlägen. Soweit nichts anderes 

vereinbart, ist der Auftragnehmer verantwortlich für: 

• Planung und Kontrolle des Projektes unter Einhaltung der Faktoren Zeit, Qualität und, soweit kein 

Festpreis vereinbart ist, Budget,  

• Festlegung der Rahmenbedingungen für die Projektorganisation,  

• Kontrolle und Einhaltung der vertraglichen Abmachungen,  

• Organisation und Dokumentation eventueller Änderungsverfahren,  
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• Problem- und Konfliktlösung bei der Projektplanung, bei der Projektabwicklung und beim Projektabschluss,  

• Überwachung des Projektfortschrittes und Einleitung von eventuell notwendigen Krisenmaßnahmen,  

• Gewährleistung der Projektberichterstattung und -kommunikation,  

• Berichterstattung an den Auftraggeber über den Projektverlauf.  

(2) Jede Partei benennt in Anlage 1 - Kontaktinformationen einen oder mehrere Ansprechpartner (z.B. 

Projektleiter oder Projektmanager), die befugt sind, die im Projekt erforderlichen Entscheidungen entweder selbst 

zu treffen oder herbeizuführen. Hat ein Vertragspartner die Rolle des Projektleiters nicht besetzt, übernimmt diese 

Rolle dessen Projektmanager.  

(3) Sofern eine Vergütung nach Aufwand vereinbart ist, werden projektbezogene interne Abstimmungen des 

Auftragnehmers sowie Schulungen und Qualifizierungen des Auftragnehmers nicht vergütet. 

(4) Für die initiale Konfiguration der EAV-Lösung gilt abweichend zu Ziff. 1.1 der EVB-IT Dienstleistungs-AGB 

Werkvertragsrecht als vereinbart. 

(5) Die Abnahme der initialen Konfiguration erfolgt mit Betriebsbereitschaft der Cloud-Gesamtlösung gemäß 

der Nr. 8 des Mantelvertrages. Die diesbezüglichen Abnahmetest werden anhand von Daten einer bereits 

durchgeführten Abrechnungsperiode vorgenommen, die durch den Auftraggeber bereitgestellt werden. 

(6) Der Auftragnehmer erfüllt seine Leistungen in zeitlicher Hinsicht gemäß dem Projektplan, der nach Absprache 

mit dem Auftraggeber fortgeschrieben wird. 

3.3 Verzug / Reaktionszeiten / Vertragsstrafen 

Der Auftraggeber ist für den Fall der Überschreitung vereinbarter Ausführungsfristen berechtigt eine Vertragsstrafe 

zu verlangen. 

 

Unterschrift Auftraggeber Unterschrift Auftragnehmer 

 

 

Datum, Name 

 

 

Datum, Name 

 

 


